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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

Klarspüler

1.1. Produktidentifikator

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 

abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Wasch- und Reinigungsmittel (inklusive lösungsmittelbasierte Produkte)

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller

Hygiene-ServiceFirmenname:

Gerhard H.G. Schulz

Wittland 8 bStraße:

D-24109 KielOrt:

Telefon: +49 431 6666865-0 Telefax:+49 431 6666865-9

E-Mail: kontak@hygieneservice-schulz.de

Herr Matthias HornAnsprechpartner:

www.hygieneservice-schulz.deInternet:

Mo-Fr 07:00-15:45 UhrAuskunftgebender Bereich:

+49 (0)551 19240 (Giftinformationszentrum-Nord (GIZ-Nord) Göttingen)1.4. Notrufnummer:

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Die Zubereitung ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Richtlinie 1999/45/EG.

Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [GHS].

2.2. Kennzeichnungselemente

Hinweis zur Kennzeichnung

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzen nicht 

kennzeichnungspflichtig.

Keine besonders zu erwähnenden Gefahren. Bitte beachten Sie in jedem Fall die Informationen des 

Sicherheitsdatenblattes.

2.3. Sonstige Gefahren

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
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Gefährliche Inhaltsstoffe

GHS-Einstufung

Anteil

EinstufungCAS-Nr.

REACH-Nr.

Index-Nr.

EG-Nr. Bezeichnung

< 1  %Kaliumcumolsulfonat

Xi - Reizend  R3628085-69-0

Eye Irrit. 2; H319

< 1  %Natriumcumolsulfonat

Xi - Reizend  R3628348-53-0

Eye Irrit. 2; H319

Wortlaut der R- und H-Sätze: siehe unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Allgemeine Hinweise

nicht anwendbar

Nach Einatmen

Anschließend nachwaschen mit: Wasser.

Nach Hautkontakt

Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Bei auftretenden oder anhaltenden 

Beschwerden Augenarzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt

Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich. Mund gründlich mit Wasser ausspülen. KEIN 

Erbrechen herbeiführen. Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen .

Nach Verschlucken

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

keine/keiner

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Wassernebel. , Schaum. , Löschpulver., Kohlendioxid (CO2).

Geeignete Löschmittel

keine/keiner

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

keine/keiner

Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Zusätzliche Hinweise

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
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Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 

Verfahren

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das 

aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln. 

Geeignetes Material zum Verdünnen oder Neutralisieren: Wasser.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

keine/keiner

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Es sind keine besonderen Maßnahmen 

erforderlich.

Hinweise zum sicheren Umgang

Es sind keine besonderen Brandschutzmaßnahmen erforderlich.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

keine/keiner

Weitere Angaben zur Handhabung

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

keine/keiner

Zusammenlagerungshinweise

keine/keiner

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

12Lagerklasse nach TRGS 510:

7.3. Spezifische Endanwendungen

Wasch- und Reinigungsmittel (inklusive lösungsmittelbasierte Produkte)

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

keine/keiner

Zusätzliche Hinweise zu Grenzwerten

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

keine/keiner

Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz

Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Mindeststandards für Schutzmaßnahmen 

beim Umgang mit Arbeitsstoffen sind in der TRGS 500 aufgeführt.

Schutz- und Hygienemaßnahmen

keine/keiner

Atemschutz

Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration 

und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen dürfen 

Handschutz
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nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen inklusive vierstelliger Prüfnummer getragen 

werden. Bei beabsichtigter Wiederverwendung Handschuhe vor dem Ausziehen reinigen und gut 

durchlüftet aufbewahren. Geeignetes Material: Butylkautschuk. FKM (Fluorkautschuk). NBR 

(Nitrilkautschuk). CR (Polychloropren, Chloroprenkautschuk). NR (Naturkautschuk, Naturlatex). PVC 

(Polyvinylchlorid). Es wird empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten 

Schutzhandschuhe für spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären .

Berührung mit den Augen vermeiden.

Augenschutz

Berührung mit der Haut vermeiden.

Körperschutz

keine/keiner

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

klar

flüssigAggregatzustand:

Farbe:

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

charakteristischGeruch:

Prüfnorm

pH-Wert: 7,8 ISO 4316

Zustandsänderungen

nicht anwendbarSchmelzpunkt:

nicht bestimmtSiedebeginn und Siedebereich:

nicht anwendbarSublimationstemperatur:

nicht anwendbarErweichungspunkt:

nicht anwendbarFlammpunkt:

Entzündlichkeit

nicht anwendbarFeststoff:

nicht anwendbarGas:

nicht anwendbar

Explosionsgefahren

nicht anwendbarUntere Explosionsgrenze:

nicht anwendbarObere Explosionsgrenze:

nicht anwendbarZündtemperatur:

Selbstentzündungstemperatur

nicht anwendbarFeststoff:

nicht anwendbarGas:

nicht anwendbar

Brandfördernde Eigenschaften

nicht bestimmtDampfdruck:

nicht bestimmtDampfdruck:

1 g/cm³Dichte: berechnet.

Schüttdichte: nicht anwendbar

Wasserlöslichkeit: vollständig mischbar

Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln

nicht bestimmt

Revisions-Nr.: 1,00 Überarbeitet am: 11.12.2014 D - DE



Klarspüler

EG-Sicherheitsdatenblatt

Materialnummer: 70Druckdatum: 17.12.2014 Seite 5 von 7

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

nicht bestimmtVerteilungskoeffizient:

nicht bestimmtDyn. Viskosität:

Kin. Viskosität: nicht bestimmt

nicht bestimmtAuslaufzeit:

nicht bestimmtDampfdichte:

Verdampfungsgeschwindigkeit: nicht bestimmt

9.2. Sonstige Angaben

keine/keiner

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Nicht mischen mit anderen Chemikalien.

10.2. Chemische Stabilität

Physikalische und chemische Eigenschaften : stabil

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

keine/keiner

keine/keiner

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

keine/keiner

10.5. Unverträgliche Materialien

keine/keiner

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

keine/keiner

Weitere Angaben

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Toxikologische Prüfungen

Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung

keine/keiner

keine/keiner

Akute Toxizität

keine/keiner

Spezifische Wirkungen im Tierversuch

keine/keiner

Reiz- und Ätzwirkung

keine/keiner

Sensibilisierende Wirkungen

keine/keiner

Schwerwiegende Wirkungen nach wiederholter oder längerer Exposition

Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen

keine/keiner

keine/keiner

Sonstige Angaben zu Prüfungen

Erfahrungen aus der Praxis
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Einstufungsrelevante Beobachtungen

keine/keiner

Sonstige Beobachtungen

keine/keiner

Allgemeine Bemerkungen

keine/keiner

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

keine/keiner

12.1. Toxizität

Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen 

Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

keine/keiner

12.3. Bioakkumulationspotenzial

keine/keiner

12.4. Mobilität im Boden

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

keine/keiner

keine/keiner

12.6. Andere schädliche Wirkungen

keine/keiner

Weitere Hinweise

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung

Kann unter Beachtung der Vorschriften nach Rücksprache mit dem Entsorger und der zuständigen 

Behörde mit Hausmüll zusammen verbrannt werden.

Abfallschlüssel Produkt

200130 Siedlungsabfälle (Haushaltsabfälle und ähnliche gewerbliche und industrielle Abfälle sowie Abfälle 

aus Einrichtungen), einschließlich getrennt gesammelter Fraktionen; Getrennt gesammelte Fraktionen 

(außer 15 01); Reinigungsmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 29 fallen

Abfallschlüssel ungereinigte Verpackung

Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtücher, Filtermaterialien und Schutzkleidung (a. n. g.); 

Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfälle ); Verpackungen 

aus Kunststoff

150102

Wasser (mit Reinigungsmittel). Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung 

zugeführt werden. Verkaufsverpackungen über DSD (Duales System Deutschland) verwerten.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Sonstige einschlägige Angaben zum Landtransport

Binnenschiffstransport (ADN)
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Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Sonstige einschlägige Angaben zum Binnenschiffstransport

Seeschiffstransport (IMDG)

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Sonstige einschlägige Angaben zum Seeschiffstransport

Lufttransport (ICAO)

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Sonstige einschlägige Angaben zum Lufttransport

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den 

Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Zusätzliche Hinweise

Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen 

Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.

Nationale Vorschriften

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Für diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Voller Wortlaut der R-Sätze in Abschnitt 2 und 3

36 Reizt die Augen.

Voller Wortlaut der H-Sätze in Abschnitt 2 und 3

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

EU-Vorschriften :

Kennzeichnung (67/548/EWG oder 1999/45/EG) 

Einstufung gemäß EG-Verordnung 1272/2008 (CLP): Anhang VII

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren 

Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren 

Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, 

Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit 

das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer 

Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt , soweit sich 

hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen 

werden.

Weitere Angaben

(Die Daten der gefährlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten 

entnommen.)
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